
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

Stadt Teuchern- Markt 21- 06682 Teuchern 

 
 

 
                           Antrag auf Einebnung einer Grabstätte 
 

Name/Vorname des Antragstellers 
 
 

 
Wohnort/Straße/Telefon 
 
 

 

Angaben zum Verstorbenen 
 
Name                             Geburtsdatum                  Sterbedatum                      beigesetzt am 
 

 

 

 

 
 
Friedhof: 
               ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 
Art der Grabstätte: 
                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                                                                                               Genehmigt: 
Ort, Datum, Unterschrift Antragsteller                               Ort, Datum, Unterschrift Verwaltung 
 
-------------------------------------------------------                             -------------------------------------------------------- 
 
Hinweis: 
 
Das Einebnen der Grabstätte bedarf der vorherigen Genehmigung der Friedhofverwaltung. 
 
Das Einebnen der Grabstätte einschließlich des Grabmales und aller sonstigen zur Grabstätte 
gehörenden baulichen Anlagen erfolgt ausschließlich durch zugelassene Unternehmen und 
nicht durch die Verwaltung. Auch eine Beräumung durch den Nutzungsberechtigten ist 
möglich. Die beräumte Stelle ist mit Erde zu bedecken oder der Umgebung anzupassen. 
 
Die Kosten für die Beräumung trägt der Antragsteller. 
  
Unternehmen können Bestatter, Steinmetze und Gartenbau-/Landschaftsbaubetriebe sein. 
 
 
Nach der Einebnung bitte umgehend Rückinformation an: 
 
Telefon:  034443-52135 
E-Mail:    friedhof@stadt-teuchern.de 
                                               


